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LIBERALISATION

Die Belastung der Elektrizitat durch
Abgaben an die Gemeinwesen

Situation vor und nach dem ersten Marktoffnungsschritt

Die Elektrizitat wurde im Jahr 2007 — vor der ersten
Stufe der schweizerischen Strommarktliberalisierung —
mit 2,1 Mia. CHF Steuern, Abgaben und Leistungen an
die Gemeinwesen belastet. 2009, nach dem ersten
Schritt der Strommarktéffnung, flossen 2,4 Mia. CHF an
die 6ffentliche Hand. Damit betragen die Belastungen in
beiden Jahren rund einen Viertel der Ausgaben der
Stromendverbraucher. Dies zeigt eine Studie im Auftrag
des Bundesamtes fur Energie und des VSE.

Karin Christensen, Christoph Wasserer

Angesichts der teilweisen Offnung des
Strommarktes im Jahr 2009 entstand so-
wohl in der Strombranche wie auch in
der Verwaltung und Politik die Forde-
rung, die Zusammensetzung des Strom-
preises transparent zu machen.

Der Verband Schweizerischer Elektri-
zitdtsunternehmen (VSE) liess deshalb
2009 zusammen mit dem Bundesamt fiir
Energie (BFE) und Swisselectric eine Stu-
die erstellen, welche die finanzielle Belas-
tung der Elektrizitdt durch das 6ffentliche
Gemeinwesen im Jahr 2007 - also vor
dem ersten Schritt der Markt6ffnung - er-
fasste [1]. Die 2010 initiierte «Follow-up-
Studie», die nachfolgend vorgestellt wird,
erfasste die Daten fiir das Jahr 2009 - also
nach dem ersten Schritt der Strommarkt-
liberalisierung - und verglich die Ergeb-
nisse mit denen der ersten Studie. Beide
Studien wurden von der BSG Unterneh-
mensberatung erstellt.

Gliederung der Abgaben

Die Umfrage ermittelte die Belastun-
gen von Elektrizitdtsversorgungsunter-
nehmen (EVU) auf den verschiedenen
Wertschopfungsstufen. Auf der Stufe Pro-
duktion wurden die Angaben von Was-
serkraftwerken, Kernkraftwerken und
weiteren Kraftwerksarten in die Hoch-
rechnung einbezogen. Auf der Stufe Ver-
teilung sind die teilnehmenden Verteil-
netzunternehmen in Regional- oder Ge-
meindeverteiler mit mehr oder weniger
als 250 GWh/Jahr aufgeteilt worden. Die
Wertschopfungsstufe Transport (Hochst-
spannungsnetz) wurde summarisch be-

VS

ASS electro

>

handelt, da bisher auf dieser Stufe nur

geringe Belastungen angefallen sind und

sich die Netzgesellschaft Swissgrid noch

im Aufbau befindet.

Die Belastungen konnen in vier Abga-
bekategorien unterteilt werden:

B Gesetzliche Abgaben ohne direkte
Gegenleistungen: Dies sind vor allem
fiskalische Belastungen der Betriebe
ohne direkte Gegenleistung des Staa-
tes (insbesondere Steuern und Len-
kungsabgaben).

B Gesetzliche Abgaben, die vertraglich
geregelt wurden (z.B. im Rahmen von
Konzessionen): Darunter sind insbe-
sondere Kausalabgaben zu verstehen,
die eine gewisse Gegenleistung enthal-
ten (z.B. Nutzungs- und Baurechte).

B Vertragliche Leistungen an die Ge-
meinwesen (ohne und mit direkter
Gegenleistung): Es besteht ein Vertrag
zwischen dem EVU und der &ffentli-
chen Hand iiber die Erbringung einer
Leistung des EVU.

B Freiwillige Abgaben ohne direkte Ge-
genleistung: Freiwillige Leistungen
des EVU, ohne dass es dafiir eine di-
rekte Gegenleistung erhalt. Die Ab-
gabe entlastet das Gemeinwesen.

Fiir die Hochrechnung der Belastun-
gen fiir die gesamte Schweiz wurde die in
Bild 1 dargestellte, vereinfachte Struktur
des Schweizerischen Elektrizitdtswesens
verwendet.

Die Abgaben auf Stufe Produktion
und Transport werden - dem Verbrau-
cherprinzip entsprechend - vom Endver-
braucher, vom Verkehr und vom Kunden
im Ausland getragen. Auf Stufe Vertei-
lung belasten die Abgaben den Endver-
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Bild 1 Hochrechnungsmodell (Basis Flussdiagramm der Elektrizitdt 2007 und 2009). Mengen in

GWh/Jahr fiir die Jahre 2007 und 2009.
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Steuern und Abgaben gesamt:
3,75 Rp./kWh (25,8 %)

Abgaben
Verteilung
(inkl. MKF); 1,79

Abgaben /£ =
Produktion:;

Steuern und Abgaben gesamt:

4,24 Rp./kWh (27,9 %)

Abgaben
Verteilung; 1,82
Abgaben
Transport;
0,03

Abgaben

175 I?rgguktxon;jﬂj
MwSt. MwSt.
vorgelagerte S vorgelagerte ™%
Wertschopfung; Wertschépfung;
0,18 0,19
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@ Endverbraucherstrompreis 2007: 14,5 Rp./kWh

braucher ohne Verkehr und Ausland. Die
kostendeckende  FEinspeisevergiitung
(KEV) und die Mehrwertsteuer (MwSt.)
werden letztlich ausschliesslich vom
Endverbraucher in der Schweiz inklusive
Verkehr getragen.

Ergebnisse

In der Studie wurde von einem durch-
schnittlichen Endverbraucherpreis ge-
mdiss Schweizerischer Elektrizitédtsstatis-
tik von 14,5 Rp./kWh im Jahr 2007 und
einem Strompreis von 15,2 Rp./kWh im
Jahr 2009 ausgegangen. Diese Preise diir-
fen nicht mit den anderen auf Haushalts-
oder Industriemodellen basierenden Be-
rechnungen des VSE verglichen werden.
Die Werte der Studie wurden namlich
nicht von den Verteilnetzbetreibern erho-
ben, sondern stammen aus der Schweize-
rischen Elektrizitétsstatistik [2] und sind
ein Durchschnittswert aus allen Endver-
braucherausgaben in CHF und dem End-
verbrauch in GWh der Elektrizitdt im
Jahr 2007 und 20009.

Die Belastungen des Schweizer End-
verbrauchers durch Steuern, Abgaben
und Leistungen an die Gemeinwesen be-
tragen in beiden Jahren etwas mehr als
einen Viertel des durchschnittlichen
Endverbraucherpreises (Bild 2).

Ergebnisse nach

Wertschopfungsstufen

Die auf der ersten Wertschopfungs-
stufe «Produktion» anfallenden Abga-
ben (blaues Segment), die von Wasser-,
Kern- und weiteren Kraftwerken be-

Energie und Netz;

zahlt werden, betragen aus Sicht des
Endverbrauchers in beiden Jahren rund
1,75 Rp./kWh inkl. MwSt. Sie sind da-
mit etwas geringer als die Abgaben, die
von der dritten Wertschopfungsstufe
«Verteilung» (gelbes Segment) bezahlt
wurden. Die Abgaben auf der zweiten
Wertschopfungsstufe «Transport» sind
vernachldssigbar klein.

Der KEV-Zuschlag betragt inkl. MwSt.
0,48 Rp./kWh. Swissgrid hat zur Entge-
gennahme und Verwaltung der Zuschlédge
auf die Ubertragungskosten der Hoch-
spannungsnetze einen «Forderfonds»
(Stiftung kostendeckende Einspeisever-
glitung) gegriindet. Der KEV-Zuschlag
wird von der Stiftung KEV den Verteil-

Die Studie im Detail

Bild 2 Belastung des
Durchschnittsstromprei-
ses in Rp./kWh inkl.
MwsSt. aus Endverbrau-
chersicht — aufgeteilt

nach Wertschopfungs-
stufen — 2007 und
20009.

| Energie und Netz;
10,96

@ Endverbraucherstrompreis 2009: 15,2 Rp./kWh

netzbetreibern nach Endverbrauch in
den Verteilnetzen in Rechnung gestellt
[3].

Noch eine Bemerkung zum Anteil
«vorgelagerter Wertschopfung»: Die
Mehrwertsteuer wurde auf den Schwei-
zer Endverbraucherausgaben gemiss
Schweizerischer Elektrizitatsstatistik
berechnet. Um den Anteil der MwSt. an
der vorgelagerten Wertschopfung zu er-
mitteln, wurden die gesamten Mehr-
wertsteuereinnahmen des Bundes auf
der Elektrizitatsversorgung (siche Mehr-
wertsteuerstatistik der Eidgendssischen
Steuerverwaltung [4]) von der MwSt.
auf den Endverbraucherausgaben abge-
zogen.

Zur Datenerhebung wurden rund 100 Elektrizitatsversorgungsunternehmen (EVU) angeschrie-
ben und gebeten, ihre Abgaben an die 6ffentliche Hand fiir das Jahr 2009 in einem elektroni-
schen Fragebogen anzugeben. Es haben 64 Unternehmen an der Umfrage teilgenommen. Da-
durch wurde die Stichprobe im Vergleich zur Studie 2007 um 27 Teilnehmer und rund 10 TWh
vergrossert. Diejenigen EVU, die an der letztjdhrigen Umfrage nicht teilgenommen hatten, lie-

ferten die Zahlen fiir das Jahr 2007 nach.

Die Stichprobe von 64 EVU ergibt einen Anteil an der Schweizerischen Elektrizitatsbilanz 2009
von 66,6 % fiir die Stufe Kernkraftwerke, 37,1 % fiir die Stufe Wasserkraftwerke, 14 % fiir die
weiteren Kraftwerksarten und 39,5 % fiir die Stufe Verteilung.

Die Studie 2009 ist unter der Leitung des VSE in Zusammenarbeit mit dem BFE, Swisselectric
und einer Begleitgruppe, bestehend aus Vertretern der Schweizerischen Kommunalverbénde,
Vertretern der Energiedirektorenkonferenz sowie Finanzspezialisten von Elektrizitatsversor-
gungsunternehmen, erstellt worden. Die BSG Unternehmensberatung hat die Projektplanung
und Datenerhebung begleitet, federfiihrend die Auswertung der Daten abgewickelt und ist fiir
die Zusammenfiihrung der Studienergebnisse verantwortlich.
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Bild 3 Die wichtigsten Belastungsarten aus Sicht Endverbraucher — 2007 und 2009.

Ergebnisse nach

Belastungsarten

Im Bild 3 sind die wichtigsten Belas-
tungsarten aus Sicht des Endverbrau-
chers fiir die Jahre 2007 und 2009 darge-
stellt.

Mehrwertsteuer

In beiden Jahren steht die Mehrwert-
steuer an erster Stelle. Sie betrdgt aufgrund
gestiegener  Endverbraucherausgaben
0,05 Rp./kWh mehr als im Jahr 2007.

Wasserzinsen

Der hochgerechnete Gesamtbetrag im
Jahr 2009 fiir die Wasserzinsen in der
Schweiz belduft sich auf 379 Mio. CHF.
Der Wasserzins wie auch die Konzes-
sionsgebiihren, die Bildungen von Riick-
stellungen und Reserven mit Eigenkapi-
tal-Charakter und die Ertragssteuer/Ge-
winnsteuer sind im Jahr 2009 in etwa
gleich geblieben.

Gewinnablieferung

Die Gewinnablieferung an offentliche
Eigentiimer ist im Schweizer Durch-
schnitt um ca. 0,15 Rp./kWh gestiegen.
Dies entspricht einer berechneten ge-
samtschweizerischen Zunahme von rund
81 Mio. CHFE.

Der geltende Satz zur Berechnung
der gesamten Gewinnablieferung auf
Aktien- resp. Eigenkapital ist oft im Rah-
men der Konzession geregelt. Durch
den guten Geschéftsgang in den Jahren
2007 und 2008 hat die 6ffentliche Hand
bei einigen EVU die Gewinnablieferung
fiir die Folgejahre neu geregelt und her-
aufgesetzt.

Zur Gewinnablieferung wurden im
Rahmen der Studie Geldleistungen an

ng electrocuicse»

offentliche Eigentiimer gerechnet, die
tiber eine risikogerechte Verzinsung des
Aktien-/Dotationskapitals ~ (Annahme
6%) hinausgeht.

Kostendeckende Einspeisevergiitung

Die KEV hat die Mehrkostenfinan-
zierung (MKF) als Forderinstrument fiir
Mehrproduktion aus erneuerbaren
Energietragern auf den 1. Januar 2009

abgelost. Die MKF existiert fiir die bis-
her berechtigten Produktionsanlagen
weiterhin und ist in der KEV-Abgabe
enthalten.

Die KEV-Abgabe darf heute maximal
0,6 Rp./kWh betragen und wurde vom
Bundesamt fiir Energie fiir das Jahr 2009
auf 0,45 Rp./kWh festgelegt. Im Vergleich
zur MKF (0,06 Rp./kWh) entspricht dies
einer Erhohung der Abgaben fiir Forder-
programme auf Stufe Bund von 0,39 Rp./
kWh.

Insbesondere die KEV trdgt dazu bei,
dass die Abgaben im Jahr 2009 um etwa
0,5 Rp./kWh héher sind als im Jahr 2007.
Zieht man ndmlich die Férderprogramme
auf Stufe Bund (MKF und KEV) ab, dann
ist die Belastung des Endverbrauchs im
Jahr 2009 nur um ca. 2,8% (0,04 Rp./
kWh) hoher als im Jahr 2007.

Vergleich mit der EICom

Strompreispublikation

Konsumentinnen und Konsumenten
konnen ihre Elektrizitdtstarife ab dem
Jahr 2009 auf der Strompreis-Webseite der
Elektrizitdtskommission (EICom) abrufen
[5]. Damit wird ein Vergleich mit den Ta-
rifen in anderen Gemeinden und den ein-
zelnen Preiskomponenten moglich.

m Charge financiére de I'électricité par les contributions aux
collectivités publiques

Situation avant et aprés la premiére étape de I'ouverture du marché

En 2009, la premiére année de la libéralisation partielle du marché suisse de I'électricité, le
prix du courant se composait pour environ un quart de contributions aux collectivités
publiques. C'est le résultat auquel a abouti une étude réalisée a la demande de I'AES et de
I'OFEN. En 2009, sur un prix moyen de |'électricité de 15,2 ct./kWh, environ 4,25 ct./kWh
revenaient aux pouvoirs publics. 1,05 ct./kWh sont destinés a la taxe sur la valeur ajoutée et
0,3 ct./kWh consistent en un impdt sur le revenu/bénéfice que chaque entreprise doit payer.
0,65 ct./kWh sont versés comme redevance hydraulique, 0,4 ct./kWh comme concessions et
autres redevances, 0,4 ct./kWh constituaient des provisions pour le capital propre, 0,45 ct./
kWh pour le report du bénéfice vers les propriétaires publics et 0,55 ct./kWh pour d'autres
redevances. Depuis 2009, il faut encore ajouter la rétribution a prix colitant du courant injecté
(RPC) qui est actuellement de 0,45 ct./kWh.

Une comparaison avec les chiffres de I'étude publiée I'année derniére pour 2007 (avant la
premiere étape de I'ouverture du marché) montre que le prix de I'électricité moyen d'un
consommateur final a passé de 14,5 a 15,2 ct./kWh. Il s'agit Ia d'une augmentation nominale
de 5%. Durant la méme période, la charge due aux contributions a la collectivité publique a,
quant a elle, augmenté de 13 % du fait notamment de la RPC.

Les prix de |'électricité en Suisse se situent toujours en-dessous des prix moyens des années
90. Toutefois, au cours des 10 prochaines années, les taxes pourraient subir une augmenta-
tion allant jusqu'a 0,86 ct/kWh par rapport a 2009. L'étude se base sur une enquéte
représentative réalisée auprés de 64 entreprises d'approvisionnement en électricité. Elle a été
menée par 'entreprise BSG Unternehmungsheratung de St-Gall a la demande de I'AES, de
I'OFEN et de Swisselectric. Un groupe d'accompagnement composé des mandants et de
représentants de |I'Association des communes suisses et de la Conférence des directeurs
cantonaux de I'énergie, ainsi que de spécialistes financiers des entreprises d'approvisionne-
ment, a également soutenu I'étude. Mn
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Publikation EICom

Gebuhren und
Abgaben
3%

KEV
2%

Netzgebuhr und Energie
95 %

Endverbraucherpreis (H4) = 19,63 Rp./kWh

Studie VSE/BFE

GebUhren und

Abgaben KEV
18% 3%
| MwSt. ‘

7%

NetzgebUhr und Energie
72%

Endverbraucherpreis = 15,2 Rp./kWh

Bild 4 Vergleich prozentualer Anteil der Abgaben am durchschnittlichen Strompreis geméss ElCom

und geméss VSE/BFE-Studie 2009.

Die ElCom publizierte fiir das Haus-
haltsmodell H4 einen Durchschnitts-
strompreis von 19,63 Rp./kWh (Mittel-
wert der 2010 gemeldeten Tarife). [6]
Davon betragen Netzgebiihr und Energie
18,63 Rp./kWh, Gebiihren und Abgaben
0,55 Rp./kWh und die KEV 0,45 Rp./
kWh.

Es féllt auf, dass die Gebiihren und
Abgaben der VSE/BFE-Studie 2009
auch ohne MwSt. hoher ausfallen als
jene der EICom (Bild 4). Der Grund da-
fiir ist folgender: Die EICom erhalt ihre
Daten direkt von den rund 780 Verteil-
netzbetreibern auf Stufe «Verteilung».
Dabei besteht die Strompreiskompo-
nente «Abgaben» der ElICom aus-
schliesslich aus den Kosten, die dem
Konsumenten vom Verteilunternehmen
auf der letzten Stufe weiterverrechnet
werden. Die Abgaben auf den vorgela-
gerten Stufen sind darin nicht enthal-
ten. Sie sind Teil des Energiepreises.
Zudem werden in vielen Fillen Sach-
leistungen, Reservebildung, hohe Divi-
denden u.A. an die 6ffentliche Hand
nicht oder nur teilweise deklariert und
gelangen deshalb nicht in die EICom-
Publikation.

Die VSE/BFE-Studie 2009 hingegen
erfasst die offentlichen Belastungen auf
allen Stufen und {iber alle Arten von Ab-
gaben. Daher ist der Satz fiir Abgaben

und Gebiihren von insgesamt 28% um
einiges hoher als der von EICom publi-
zierte Wert.

Fazit und Ausblick

Der Vergleich zwischen den beiden
Jahren zeigt, dass die Belastungen durch
die Gemeinwesen - infolge der Zusatzbe-
lastung durch die KEV - um rund 13%
zugenommen haben. Die Steigerung ist
damit moderat ausgefallen.

In den kommenden Jahren kann die
Belastung aufgrund bereits beschlossener
Gesetzesdnderungen um einen Maximal-
betrag von voraussichtlich 0,86 Rp./kWh
steigen. Dies entspricht einer zusatzli-
chen Erhohung von 20,3 %.

Die Ausldser dafiir sind:

B Die stufenweise Erh6hung des Was-
serzinsmaximums ab 2011 um 0,17 Rp./
kWh und ab 2015 um rund 0,09 Rp./
kWh.

B Die Kantone werden durch das neue
Gewadsserschutzgesetz ab 2011 verpflich-
tet, Beeintrdchtigungen durch Schwall
und Sunk zu beseitigen und notwendige
Sanierungsmassnahmen zu planen. Die
Kosten dieser Massnahmen werden
durch einen Zuschlag von maximal
0,1 Rp./kWh finanziert.

B Die Mehrwertsteuer wird ab 2011
und bis 2017 von 7,6% auf 8% erhoht.
Dies entspricht - verglichen mit 2009

Bulletin 12s/2010  Schweizerischer Stromkongress/Congres suisse de |'électricité
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- einer Erhéhung um rund 0,05 Rp./
kWh.

B Die KEV kann ab 2013 um maximal
zusitzlich 0,45 Rp./kWh erhoht werden.
Die Obergrenze wurde bei 0,9 Rp./kWh
festgesetzt.

Die Umfrageergebnisse ergaben kei-
nen eigentlichen Trend der Gemeinwe-
sen in Richtung Senkung oder Anpas-
sung der Abgaben nach oben oder unten.
Das ist nicht verwunderlich - die Umset-
zung der Liberalisierung, wie sie das
Stromversorgungsgesetz und die zugeho-
rige Verordnung vorsehen - ist ja erst
angelaufen.

Die neuen Spielregeln und der Verén-
derungsprozess, in dem sich die EVU
befinden, fithren dazu, dass gewachsene
Strukturen hinterfragt und die Einnah-
men- und Kostensituation tiberpriift wer-
den. Ob die mit der Strommarktliberali-
sierung einhergehende Transparenz zu
einer Senkung der offentlichen Abgaben
fiihrt oder ob die Gemeinwesen versu-
chen, mit neuen Belastungen entgangene
Gewinne zu kompensieren, wird die Zu-
kunft zeigen.

Link

= Die Studie und samtliche Unterlagen, die an der
Medienkonferenz abgegeben wurden, sind auf
www.strom.ch unter der Rubrik Medienmitteilun-
gen abrufbar.

Anmerkungen/Referenzen

[11 BSG Unternehmensberatung, Finanzielle Belas-

tung 2007 der Schweizer Elektrizitat durch Abga-

ben an das offentliche Gemeinwesen, 2009.

Bundesamt fir Energie (BFE), Schweizerische

Elektrizitatsstatistik 2008 und 2009.

Stiftung Kostendeckende Einspeiseverguitung

(KEV), Geschéftsbericht 2009.

Eidgendssische Steuerverwaltung (ESTV) des Eidge-

ndssischen Finanzdepartements (EDF), Mehrwert-

steuerstatistik 2007, Detaillierte Branchentabelle

[5] www.strompreis.elcom.admin.ch

[6] Hauhaltsmodell H4: 4500 kWh, 5-Zimmer-Woh-
nung mit Elektroherd und Tumbler, ohne Elektro-
boiler.

[2

B

(4

Angaben zu den Autoren

Karin Christensen, lic. oec. HSG, ist seit 2005 bei
der BSG Unternehmensberatung tétig und begleitete
die Erstellung der Studie zum zweiten Mal. Zu ihren
Tatigkeitsschwerpunkten gehéren Prozess- und Quali-
tdtsmanagement, Markt- und Konkurrenzanalysen,
Businesspldne und IT-Systemevaluationen.

BSG Unternehmensberatung, 9006 St. Gallen
k.christensen@bsg.ch

Christoph Wasserer, dipl. Ing. FH/EMBA HSG, ist
Certified Management Consultant und Partner der
BSG Unternehmensberatung mit Fokus auf Strategie-,
Prozess- und Organisationsberatung. Er ist seit (iber
14 Jahren in der Unternehmensberatung tatig.
ch.wasserer@bsg.ch

VS=
A=S

electro >



	Die Belastung der Elektrizität durch Abgaben an die Gemeinwesen

